
SCHIEDSSTELLE 
nach dem Gesetz über die Wahrnehmung 

von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten 

beim Deutschen Patent- und Markenamt 

München, den 5. November 2008
Tel.: 089 / 2195 - 2673

Fax: 089 / 2195 - 3306

Az:  Sch-Urh 62/07

In dem Schiedsstellenverfahren 

(…) 

- Antragstellerin -

Verfahrensbevollmächtigte: 

(…) 

gegen 

(…) 
- Antragsgegnerin -

Verfahrensbevollmächtigte: 

(…) 

erlässt die Schiedsstelle nach dem Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und 

verwandten Schutzrechten beim Deutschen Patent- und Markenamt durch (…) als Vorsit-

zenden und (…) als Beisitzerinnen folgenden  

Berichtigungsbeschluss: 



 

   - 2 - 
 

 

 Sch-Urh 62/07  

Auf Seite 24, 2. Absatz, Satz 2 am Ende und Satz 3 des Einigungsvorschlags vom 15. Okto-

ber 2008 werden die Wörter „pro 1 GB Speicherkapazität“ durch die Wörter „pro Stunde  

Audiospieldauer“ ersetzt. 

Gründe: 

Die Berichtigung erfolgt gemäß § 10 Satz 2 UrhSchiedsV in Verbindung mit § 319 ZPO. Ge-

genstand der Berichtigung ist eine offenbare Unrichtigkeit. Die ursprüngliche Formulierung 

„pro 1 GB Speicherkapazität“ stellt ein Schreibversehen dar. Dies ergibt sich aus dem Eini-

gungsvorschlag und Ziffer I. Nr. 5 der Anlage zu § 54 d Abs. 1 UrhG (a. F.). 

(…) (…) (…) 
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